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Beiträge 
 
 
 
 
Aufnahmegebühr (einmalig) 
 

1. Nutzungsberechtigter € 300,00 
2. bis zu zwei weiteren Nutzungsberechtigten je € 150,00 zusätzlich. 

 
Jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Mitgliedsbeitrag (jährlich) 
 
Ordentliche und außerordentliche Mitglieder sowie Einzelunternehmen etc.  

• mit einem Nutzungsberechtigtem € 500,00 
• bis zu zwei Nutzungsberechtigte je € 250,00 zusätzlich 

 
Alle Beiträge jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Bei Eintritt im 2. Mitgliedshalbjahr verkürzt sich der Mitgliedsbeitrag um die Hälfte. 
 
Der Businessclub Leverkusen Rhein-Berg ist berechtigt, den Jahresbeitrag 
angemessen für die Zukunft zu erhöhen. Mehrfacherhöhungen innerhalb eines 
Nutzungsjahres sind ausgeschlossen. 
 
Ich/wir verpflichte/n mich/uns zur Zahlung der einmaligen Aufnahmegebühr sowie 
zur pünktlichen Entrichtung des Jahresbeitrages zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer jeweils innerhalb von 14Tagen nach Rechnungserhalt. 
 
Zahlung des Erstbeitrages 
 
Die Aufnahmegebühr und der erste Jahresbeitrag werden – wenn nichts anderes 
vereinbart ist – sofort nach Aufnahmebeschluss fällig. 
 
Zahlt das Mitglied die Aufnahmegebühr und/oder den ersten Jahresbeitrag nicht 
oder nicht rechtzeitig, kann der Businessclub Leverkusen Rhein-Berg von der 
Aufnahme zurücktreten. 
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Beitragszahlungen/Zahlungsverzug 
 
Die weiteren Jahresbeiträge sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, zu dem in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig. 
 
Der Einzug erfolgt per Banklastschrift. Wird die Banklastschrift aus Gründen, die das 
Mitglied zu vertreten hat, nicht eingelöst, ist der Businessclub Leverkusen Rhein-Berg 
berechtigt, dem Mitglied die damit verbundenen Rücklastschriftgebühren der Bank 
in Rechnung zu stellen. 
 
Ist das Mitglied nach Verzugseintritt trotz einer von Businessclub Leverkusen Rhein-
Berg gesetzten, mindestens zwei Wochen betragenden Nachfrist mit der Zahlung 
weiterhin in Verzug, kann der Businessclub Leverkusen Rhein-Berg den 
Mitgliedsvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn er das Mitglied mit 
Fristsetzung darauf hingewiesen hat. Hat der Businessclub Leverkusen Rhein-Berg den 
Vertrag gekündigt und zahlt das Mitglied danach innerhalb eines Monats den 
ausstehenden Betrag, besteht die Mitgliedschaft fort. 
 
Club-Ausweis 
 
Nach Entrichtung der Aufnahmegebühr und des ersten Jahresbeitrages wird jedem 
Mitglied ein persönlicher Ausweis ausgehändigt. Bei einer Beendigung der 
Mitgliedschaft ist der Club-Ausweis unverzüglich zurückzugeben. 
 
Ein Verlust des Club-Ausweises ist dem Businessclub Leverkusen Rhein-Berg schriftlich 
anzuzeigen. Sollte die Neubeschaffung eines Ausweises erforderlich werden, aus 
einem Grund, den das Mitglied zu vertreten hat, wird der Businessclub Leverkusen 
Rhein-Berg eine einmalige Bearbeitungsgebühr von € 10,00 in Rechnung stellen. 
 
Das Risiko eines unbefugten oder unbeabsichtigten Gebrauchs des Ausweises, 
insbesondere für Zugangszwecke, trägt das Mitglied bis zum Eingang der Anzeige. 
Die Haftung des Mitglieds ist, außer in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit, auf € 100,00 begrenzt. 
 
Informationspflichten 
 
Das Mitglied wird dem Businessclub Leverkusen Rhein-Berg über Änderungen der von 
ihm im Vertrag angegebenen Daten, insbesondere 
 

• Änderung der Rechtsform der Firma 
• Änderungen der Adresse 
• Wesentliche Änderungen der Art des Produktsortiments oder der 

Dienstleistung die das Mitglied anbietet, 
 
unverzüglich schriftlich informieren. 
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Datenschutz 
 
Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten. 
 
 
Hiermit ermächtige (n) ich/wir sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Beitragszahlungen sowie die einmalige Aufnahmegebühr bei Fälligkeit zu Lasten 
meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die 
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
Name und genaue Anschrift des Zahlungspflichtigen 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Konto-Nr. des Zahlungspflichtigen 
 
 
___________________________________________________________________ 
bei der (genaue Bezeichnung des Kontoführenden Kreditinstitutes) 
 
 
___________________________________________________________________ 
Bankleitzahl 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 


